
BESCHLUSS DES RATES

vom 22. Februar 2007

über den Standpunkt der Gemeinschaft zum Entwurf einer Regelung der Wirtschaftskommission
der Vereinten Nationen für Europa für die Genehmigung von nachrüstbaren Trennsystemen zum

Schutz von Fahrzeuginsassen vor ungesichertem Gepäck

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2007/160/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf den Beschluss 97/836/EG des Rates vom 27. No-
vember 1997 über den Beitritt der Gemeinschaft zum Überein-
kommen der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen
für Europa über die Annahme einheitlicher technischer Vor-
schriften für Radfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Teile,
die in Radfahrzeuge(n) eingebaut und/oder verwendet werden
können, und die Bedingungen für die gegenseitige Anerkennung
von Genehmigungen, die nach diesen Vorschriften erteilt wur-
den (1), insbesondere auf Artikel 4 Absatz 2 zweiter Gedanken-
strich,

auf Vorschlag der Kommission,

mit Zustimmung des Europäischen Parlaments,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Entwurf einer Regelung der Wirtschaftskommission
der Vereinten Nationen für Europa für die Genehmigung
von nachrüstbaren Trennsystemen zum Schutz von Fahr-
zeuginsassen vor ungesichertem Gepäck (2) (im Folgenden
als „Entwurf der UN/ECE-Regelung“ bezeichnet) sieht vor,
dass technische Hindernisse für den Handel mit Kraft-
fahrzeugen zwischen den Vertragsparteien beseitigt und
zugleich ein hohes Sicherheits- und Umweltschutzniveau
gewährleistet wird.

(2) Es ist angebracht, den Standpunkt der Gemeinschaft zu
diesem Entwurf der UN/ECE-Regelung festzulegen und
vorzusehen, dass die Gemeinschaft, vertreten durch die
Kommission, für diesen Entwurf stimmt.

(3) Da der Entwurf der UN/ECE-Regelung Nachrüstteile be-
trifft, sollte er nicht in das Gemeinschaftssystem für die
Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen eingegliedert wer-
den —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Der Entwurf der UN/ECE-Regelung für die Genehmigung von
nachrüstbaren Trennsystemen zum Schutz von Fahrzeuginsas-
sen vor ungesichertem Gepäck wird gebilligt.

Artikel 2

Die Gemeinschaft, vertreten durch die Kommission, wird in
einer künftigen Sitzung des UN/ECE-Weltforums für die Harmo-
nisierung der Regelungen für Kraftfahrzeuge der in Artikel 1
genannten UN/ECE-Regelung zustimmen.

Artikel 3

Die UN/ECE-Regelung für die Genehmigung von nachrüstbaren
Trennsystemen zum Schutz von Fahrzeuginsassen vor ungesi-
chertem Gepäck wird nicht in das Gemeinschaftssystem für die
Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen eingegliedert.

Geschehen zu Brüssel am 22. Februar 2007.

Im Namen des Rates
Der Präsident

F. MÜNTEFERING
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